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ANGLERBESTIMMUNGEN 

DER MARKTGEMEINDE WALDHAUSEN 
 

Es darf der gesamte Badesee und zwar von der Mündung des Sarmingbaches bis zur Dammkrone 
beim Abfluss beangelt werden. 
Die Fischerei im Badesee ist weidgerecht und entsprechend den Bestimmungen des OÖ 
Fischereigesetztes auszuüben. 

Das Angeln ist in der Zeit von 01.05. bis voraussichtlich 15.10. von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang vom Ufer und Badesteg aus mit zwei Angelruten gestattet. Das Angeln mit 
lebenden Wirbeltieren als Köder ist lt. Fischereigesetz 2020 verboten. 
 
Mit einer Angelkarte dürfen insgesamt 4 Stück Edelfische gefangen werden. Nach dem Fang von 
4 Edelfischen ist das Angeln zu beenden. 

Preise: 

Tageskarte:                             € 20,00 

Saisonkarte:                                          € 200,00 

Gastfischerkarte:  € 20,00 

Tageskarte ermäßigt (von 12 bis einschließlich 14 Jahre)   € 16,00   

Saisonkarte ermäßigt (von 12 bis einschließlich 14 Jahre)    € 160,00 
 

Der Kauf von weiteren Angeltageskarten ist gestattet. Gehälterte Fische gelten als gefangen und 
dürfen nicht zurückgesetzt werden. Das Anfüttern ist verboten.  
 

DER BADEBETRIEB DARF DURCH DIE ANGLER NICHT GESTÖRT WERDEN. 
 

Die Mindestfangmaße und Brittelmaße gemäß dem OÖ Fischereigesetz 2020 i.d.g.F. sind 
einzuhalten.  
 

Gegenüber Kontrollorganen besteht Ausweispflicht. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen 
des OÖ Fischereigesetzes werden mit sofortigem Entzug der Tageskarte und Strafanzeigen 
geahndet. 
 

Auf Sauberkeit am Badesee ist strengstens zu achten. Es dürfen keine Widerhaken, 
Fischreste, o.ä. liegen gelassen werden.   
 

VORAUSSETZUNG ZUM ERWERB EINER ANGELTAGES – BZW. SAISONKARTE: 
 

• Fischerkarte (die Fischerkarte kann ab dem vollendeten 12. Lebensjahr nach abgelegen 
Kurs und Prüfung erworben werden) 

• OÖ Jahresfischerkarte (JFK), ab dem 12. Lebensjahr (= OÖ Fischerlizenz)  

• Kinder unter 12 Jahren brauchen keine Angeltageskarte und keine JFK und dürfen den 
Fischfang nur in Begleitung einer Aufsichtsperson, die zur Ausübung des Fischfanges 
berechtigt sein muss, ausüben, sofern die Lizenzbestimmungen eingehalten werden. Die 
Aufsichtsperson ist für die Einhaltung der fischereirechtlichen Vorschriften verantwortlich. 
 

JAHRESFISCHERKARTE (JFK) ersetzt die OÖ FISCHERLIZENZ  
Umstellung seit 2020 vom Lizenzbuch auf Zahlschein – erhältlich am Gemeindeamt und beim 
Landesfischereiverband Tel.: +43 (0)732 650507-0     
E-Mail: fischerei@lfvooe.at    https://www.lfvooe.at/ 
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